
 

1. Wir sind die Stadtwerke Bruchsal 

Als Teil der Unternehmensgruppe Stadtwerke Bruchsal versorgt Sie unsere 

Tochtergesellschaft Energie- und Wasserversorgung Bruchsal GmbH zuverlässig mit 

Energie und Wasser und ist deshalb Absender der Rechnung. 

 

2. Kundennummer 

Bitte denken Sie daran, bei allen Anfragen, Meldungen oder Zahlungen Ihre 

Kundennummer anzugeben. Diese besteht aus der Geschäftspartnernummer 

(beginnt mit 1) und mit Schrägstrich getrennt der Vertragskontonummer (beginnt mit 

6). 

 

3. Verbrauchsstelle und Leistungsempfänger 

Die Verbrauchsstelle ist die Adresse, an der die Energie oder das Wasser geliefert 

wird. Wenn Sie eine abweichende Rechnungsadresse angegeben haben, muss sie 

nicht Ihrer Wohnadresse entsprechen. Genauso können Sie einen Vertrag für einen 

anderen Leistungsempfänger abschließen, beispielsweise wenn Sie den Strom für die 

Wohnung Ihrer Eltern bezahlen. 

 

4. Rechnung der Stadtwerke und Gebührenbescheid der Stadt 

Wir machen es einfach: Sie bekommen eine einzige Rechnung für alles rund um 

Strom, Gas und Wasser. Dabei gilt: Die Kosten für Schmutz- und Niederschlagswasser 

gehen nicht an uns, sondern an die Stadt Bruchsal. Trotzdem bekommen Sie hierfür 

keine eigene Rechnung, sondern wir rechnen alles gemeinsam ab. Falls Sie Mieter 

sind, erhalten Sie keine Wasserrechnung von uns. Ihre Wasserkosten finden Sie dann 

auf Ihrer Nebenkostenabrechnung. 

 

5. Rechnungszeitraum 

Die Rechnung umfasst den hier genannten Zeitraum. Bei der Jahresabrechnung in der 

Regel das vergangene Kalenderjahr. 

 

6. Verbrauch und Kosten für Wasser und Energie 

Je nachdem, welche Leistungen wir für Sie erbringen, wird hier Ihr Verbrauch in den 

einzelnen Bereichen (Strom, Gas, Wasser, Schmutzwasser, Niederschlagswasser) 

sowie die jeweiligen Kosten aufgelistet. Oft sind nicht alle fünf Leistungen dabei. Die 

Details zum jeweiligen Verbrauch finden Sie auf den folgenden Seiten. 

 

7. Abrechnungsinformationen 

Wir listen auf, wie hoch Ihre Kosten für unsere Leistungen (Strom, Gas, Frischwasser) 

und – falls Sie Immobilienbesitzer sind – die Gebühren der Stadt Bruchsal (Schmutz- 

und Niederschlagswasser) in Summe sind und verrechnen sie mit Ihren bereits 

geleisteten Zahlungen (vor allem monatliche Abschlagszahlungen).  

 
8. Ihre Gutschrift / Ihr zu zahlender Betrag 

Die Kosten der erbrachten Leistungen abzüglich Ihrer bereits geleisteten Zahlungen 

ergeben entweder ein Guthaben zu Ihren Gunsten oder den noch offenen Betrag, den 

Sie ausgleichen müssen. Ein ggf. entstehendes Guthaben wird Ihnen ausgezahlt oder 
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mit der nächsten Rechnung verrechnet. 

 

Falls Sie uns ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, brauchen Sie nichts tun. Wir 

ziehen das Geld automatisch von Ihrem Konto ein. Ansonsten überweisen Sie uns das 

Geld bitte. 

  

 

 

 



 

 

9. Kosten brutto und netto 

 

Hier sehen Sie noch einmal im Detail die Kosten für Energie und Frischwasser netto 

(ohne Steuern) und brutto (mit Mehrwertsteuer). Auf die Gebühren der Stadt Bruchsal 

wird keine Umsatzsteuer erhoben. Der Umsatzsteuersatz für Wasser beträgt 7%, der 

für Energie 19%. 
 

10. Gesamtsumme in brutto und netto 

 

Hier sind nochmal die Gesamtsummen mit und ohne Umsatzsteuer aufgeführt.  

 

11. Bereits geleistete Zahlungen 

 

Dabei handelt es sich um Ihre monatlichen Abschlagszahlungen. Diese werden von 

den Gesamtkosten abgezogen. Der Differenzbetrag muss von Ihnen beglichen 

werden. Waren die Abschlagszahlungen höher als die tatsächlichen Kosten, ergibt sich 

ein Guthaben. Dieses Guthaben verbleibt auf Ihrem Kundenkonto und wird auf die 

zukünftigen Abschläge angerechnet. 
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12. Ihre Stromzählernummer und Ihre Marktlokation 

 

Hier sehen Sie die Nummer Ihres Stromzählers und die Marktlokation der 

Verbrauchsstelle. Diese brauchen Sie zum Beispiel für Umzugsmeldungen. 

 

13. Ihr Stromverbrauch im Vergleich 

 

Hier können Sie Ihren Stromverbrauch mit dem durchschnittlichen Verbrauch 

unterschiedlicher Haushaltsgrößen in Deutschland vergleichen. Sofern Sie schon im 

Vorjahr Kunde bei uns waren, sehen Sie auch den Unterschied zum 

Vorjahresverbrauch. 

 

14. Zählernummer und Zählerstand 

 

Ihr Stromverbrauch errechnet sich aus der Differenz des alten und neuen Stands 

Ihres Stromzählers.  

 

Unter Ableseart ist vermerkt, wie wir Ihren Zählerstand erhalten haben: Hat der 

Netzbetreiber ihn abgelesen, Sie uns Ihren Zählerstand selbst gemeldet oder hatten 

wir keinen aktuellen Stand zur Verfügung und mussten ihn rechnerisch ermitteln. 

 

Der Zählerstand wird immer für den 31.12. ermittelt. Haben Sie den Zählerstand 

früher oder später übermittelt, wird der Wert für diesen Stichtag hoch- oder 

runtergerechnet. 

 

15. Berechnung der Stromkosten 

 

Ihr Stromverbrauch in Kilowattstunden (kWh) multipliziert mit dem Verbrauchspreis 

(Arbeitspreis) pro kWh ergeben den leistungsabhängigen Teil Ihrer Stromkosten. Dazu 

kommt die Servicepauschale für jeden Zähler pro Jahr. Haben Sie nur einen Teil des 

Jahres Strom bezogen, wird die Servicepauschale nur anteilig berechnet. Die Summe 

aus beiden ergibt Ihren Rechnungsbetrag. 
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16. Stromsteuer 

 

Hier sehen Sie, welcher Anteil Ihrer Stromkosten auf die Stromsteuer entfällt 

 

17. Umlagen und Netzentgelte 

 

Von Ihrem gezahlten Strompreis geht nur ein kleiner Teil an die Stadtwerke Bruchsal. 

Den größeren Teil machen staatliche Umlagen und die Netz- und Messstellen-Entgelte 

aus. Hier sehen Sie in der Auflistung, welche Abgaben in Ihren Stromkosten enthalten 

sind. 

 

In dieser Musterrechnung haben sich die Preise im Laufe des Jahres geändert. 

Deshalb sind alle Positionen zweimal aufgeführt, mit unterschiedlichen 

Geltungszeiträumen. 

 

Im Detail: 

 

Entgelt Messstellenbetrieb: Die Kosten für den Stromzähler, gehen an den 

zuständigen Messstellenbetreiber. 

 

Grund- und Arbeitspreis Netz: Kosten für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau 

des Stromnetzes, gehen an den zuständigen Netzbetreiber. 

 

Konzessionsabgabe: Wird von der Gemeinde dafür erhoben, dass die 

Stromleitungen auf öffentlichen Straßen und Wegen verlegt sind. Sie ist abhängig von 

der Größe der Gemeinde und ist staatlich reglementiert. 

 

KWK-Umlage: Fördert den Bau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen (KWK), die 

zugleich Strom und Wärme erzeugen. Um deren Neubau zu fördern, wird den 

Betreibern ein kleiner Preisaufschlag gezahlt und über die KWK-Umlage an alle 

Verbraucher weitergegeben. 

 

§ 19 StromNEV-Umlage: Um das Stromnetz stabil zu halten, müssen 

Verbrauchsspitzen vermieden werden. Große Industriebetriebe erhalten daher 

günstigere Netzentgelte, wenn sie ihren Stromverbrauch in Nebenzeiten verlagern. 

Die daraus entstehenden Mindereinnahmen der Netzbetreiber werden über die 

Umlage auf alle Stromkunden verteilt. 

 

§ 17 Offshore-Umlage: Finanziert den Anschluss der großen Windparks an das 

Leitungsnetz und die Entschädigung der Betreiber, falls der Strom wegen der 

fehlenden Anschlüsse nicht genutzt werden kann. 
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18. Ihre Gaszählernummer und Ihre Marktlokation 

 

Hier sehen Sie die Nummer Ihres Gaszählers und die Marktlokation der 

Verbrauchsstelle. Diese brauchen Sie zum Beispiel für Umzugsmeldungen. 

 

19. Ihr Gasverbrauch im Vergleich 

 

Hier können Sie Ihren Gasverbrauch mit dem durchschnittlichen Verbrauch für 

unterschiedlich große Wohnungen in Deutschland vergleichen. Sofern Sie schon im 

Vorjahr Kunde bei uns waren, sehen Sie auch den Unterschied zum 

Vorjahresverbrauch. 

 

20. Berechnung der Gaskosten 

 

Ihr Gasverbrauch in Kilowattstunden (kWh) multipliziert mit dem Verbrauchspreis 

(Arbeitspreis) pro kWh ergeben den leistungsabhängigen Teil Ihrer Gaskosten. Dazu 

kommt die Servicepauschale für jeden Zähler pro Jahr. Haben Sie nur einen Teil des 

Jahres Gas bezogen, wird die Servicepauschale nur anteilig berechnet. Die Summe aus 

beiden ergibt Ihren Rechnungsbetrag. 

 

21. Energiesteuer und Gasspeicherumlage 

 

In Ihre Gasrechnung fließen auch die Energiesteuer und die Gasspeicherumlage (2026 

auf 0 reduziert) ein. 

 

In dieser Musterrechnung hat sich die Gasspeicherumlage während des 

Rechnungszeitraums geändert. Daher wird sie zweimal in unterschiedlicher Höhe 

aufgelistet. 
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22. Umlagen und Netzentgelte 

 

Von Ihrem gezahlten Gaspreis geht nur ein kleiner Teil an die Stadtwerke Bruchsal. 

Den größeren Teil machen staatliche Umlagen und die Netz- und Messstellen-Entgelte 

aus. Hier sehen Sie in der Auflistung, welche Abgaben in Ihren Gaskosten enthalten 

sind. 

 

Im Detail: 

 

Entgelt Messstellenbetrieb: Die Kosten für den Gaszähler, gehen an den 

zuständigen Messstellenbetreiber. 

 

Grund- und Arbeitspreis Netz: Kosten für den Betrieb, die Wartung und den Ausbau 

des Gasnetzes, gehen an den zuständigen Netzbetreiber. 

 

Konzessionsabgabe: Wird von der Gemeinde dafür erhoben, dass die Gasleitungen 

auf öffentlichen Straßen und Wegen verlegt sind. Sie ist abhängig von der Größe der 

Gemeinde und ist staatlich reglementiert. 

 

CO2-Preis: Energieversorger müssen für das Erdgas Emissionszertifikate pro Tonne 

CO2 kaufen. Diese Kosten werden als CO2-Preis abgerechnet. 

 

23. Berechnung der Höhe des CO2-Preises 

 

Anhand der Energiemenge des gelieferten Erdgases in Kilowattstunden (kWh) kann 

man ausrechnen, wie viel Kohlendioxid (CO2) bei dessen Verbrennung entsteht. Für 

diese Menge CO2 (in Kilogramm) müssen dann Emissionszertifikate gekauft werden. 

 

24. Brennwert und Heizwert des Erdgases 

 

Ihr Erdgaszähler misst, wie viel Gas ihn durchströmt – aber in Kubikmetern (1 m3 = 

1.000 Liter). Um auf die Energiemenge in Kilowattstunden (kWh) zu kommen, muss 

man wissen, wie viel Energie jeder Kubikmeter Gas enthält bzw. wieviel Wärme Sie 

damit gewinnen können. Das ist der Brennwert bzw. Heizwert des Gases. 

 

Der Heizwert beschreibt, wie viel Wärme durch die Verbrennung des Erdgases 

entsteht, also nur seine Wärmeenergie. Der Brennwert betrachtet die gesamte 

Energie des Gases, inklusive z.B. die nicht-nutzbare Wärme des Wasserdampfes im 

Abgas. Der CO2-Preis wird auf Basis des Heizwerts berechnet. Bei Erdgas gilt die 

Formel: Heizwert = 0,903 x Brennwert. 

 

Ihr Verbrauch in kWh bezieht sich auf den Brennwert. Daher muss Ihr Verbrauch (in 

kWh) für die Berechnung des CO2-Preises mit dem Faktor 0,903 multipliziert werden. 

22 

23 

24 



 

25. Ihre Wasserzählernummer und Ihre Marktlokation 

 

Hier sehen Sie die Nummer Ihres Wasserzählers und die Marktlokation der 

Verbrauchsstelle. Diese brauchen Sie zum Beispiel für Umzugsmeldungen. 

 

26. Ihr Wasserverbrauch im Vergleich 

 

Sofern Sie schon im Vorjahr Kunde bei uns waren, sehen Sie den Unterschied Ihres 

Wasserverbrauchs zum Vorjahresverbrauch. 

 

27. Zählernummer und Zählerstand 

 

Ihr Wasserverbrauch errechnet sich aus der Differenz des alten und neuen Stands 

Ihres Wasserzählers.  

 

Unter Ableseart ist ggf. vermerkt, wie wir Ihren Zählerstand erhalten haben: Hat der 

Netzbetreiber ihn abgelesen, Sie uns Ihren Zählerstand selbst gemeldet oder hatten 

wir keinen aktuellen Stand zur Verfügung und mussten ihn rechnerisch ermitteln. 

 

Der Zählerstand wird immer für den 31.12. ermittelt. Haben Sie den Zählerstand 

früher oder später übermittelt, wird der Wert für diesen Stichtag hoch- oder 

runtergerechnet. 

 

28. Berechnung der Wasserkosten 

 

Ihr Wasserverbrauch in Kubikmeter (1 m3 = 1.000 Liter) multipliziert mit dem 

Verbrauchspreis pro m3 ergibt den leistungsabhängigen Teil Ihrer Wasserkosten. 

Dazu kommt die Servicepauschale für jeden Zähler pro Jahr. Die Summe aus beiden 

ergibt Ihren Rechnungsbetrag.  
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29. Ihre Wasserzählernummer und Ihre Marktlokation 

 

Für Schmutzwasser gibt es keinen eigenen Zähler, das Wasser, das Sie als 

Frischwasser beziehen, wird auch als Schmutzwasser berechnet. Damit sehen Sie hier 

auch nur den Zählerstand Ihres Wasserzählers. 

 

30. Ihr Schmutzwasserverbrauch im Vergleich 

 

Sofern Sie schon im Vorjahr Kunde bei uns waren, sehen Sie den Unterschied Ihres 

Schmutzwasserverbrauchs zum Vorjahresverbrauch. 

 

31. Berechnung der Schmutzwasserkosten 

 

Ihr Wasserverbrauch in Kubikmeter (1 m3 = 1.000 Liter) multipliziert mit der 

Schmutzwassergebühr pro m3 ergibt die Schmutzwasserkosten. Hier gibt es keine 

Servicepauschale. Darüber hinaus ist Schmutzwasser nicht Umsatzsteuerpflichtig. 

 

32. Objekt- und Flustücknummer 

 

Die Kosten für Niederschlagswasser werden abhängig von der Grundstückfläche 

gezahlt und daher nicht über einen Zähler gemessen. 

 

33. Berechnung der Niederschlagswasserkosten 

 

Die Größe Ihres Grundstücks in Quadratmeter (m2) multipliziert mit der Zahl der Tage 

und der Niederschlagswassergebühr pro m2 und Jahr ergibt die 

Niederschlagswasserkosten. Hier gibt es keine Servicepauschale. Darüber hinaus ist 

Niederschlagswasser nicht Umsatzsteuerpflichtig. 
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34. Vertragsinformationen 

 

Hier finden Sie noch einmal die wichtigsten Daten zu Ihrem Strom- und/oder 

Gasvertrag: Die Marktlokation, die Messlokation, der Netzbetreiber und der 

Messstellenbetreiber 
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35. Energieträgermix Strom 

 

Hier können Sie nachvollziehen, aus welchen Quellen der Strom der Stadtwerke 

Bruchsal kommt. Unser Ökostrom wird bereits vollständig aus erneuerbaren Energien 

gewonnen, beim Strommix unserer übrigen Stromtarife sind es bereits 63,1%. 

Kernkraft ist nirgendwo mehr enthalten, daher gibt es auch keinerlei radioaktive 

Abfälle durch unsere Stromerzeugung. 

35 


